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EDK-Erklärung zu Rassismus und Schule
vom 6. Juni 1991

Die schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) begrüsst
den Beitritt der Schweiz zum Abkommen der Vereinten Nationen "zur Beseitigung
jeder Form von Rassendiskriminierung".

Das weltweite Problem der Respektierung der Menschenrechte, aber ebenso das
Zusammenleben mit Menschen aus anderen Ländern und Kulturen in der Schweiz
fordern auch das Bildungswesen heraus.

Für unsere Schulen gelten allgemein die in den "Empfehlungen der EDK zur Schu-
lung der fremdsprachigen Kinder und Jugendlichen" festgehaltenen Grundsätze:

- volle Integration der fremden Kinder und Jugendlichen
-  Wertschätzung der anderen Kultur dieser Menschen und positive Rücksicht-

nahme darauf

Darüber hinaus hat die Schule aller Stufen zur Achtung vor den Mitmenschen, zur
Toleranz unter religiösen, ethnischen, sozialen u. a. Gruppen und zum Frieden unter
den Völkern zu erziehen. Unterricht und Erziehung in der Schule wirken darauf hin,
dass offene und versteckte Formen von Rassismus bewusst gemacht und be-
kämpft werden und dass die Begegnung mit fremden Menschen und Gruppen
angstfrei und offen verlaufen kann.

Diese Grundsätze sollen namentlich auch in der Lehrerausbildung und Lehrerfort-
bildung sowie bei der Erstellung von Lehrplänen und Lehrmitteln beachtet werden.

Plenarversammlung vom 6. Juni 1991


